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„Das Klimaschutzgesetz 
wird aus der 
Planwirtschaft in die 
Marktwirtschaft 
überführt.“
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Quelle: https://www.tagesspiegel.de/politik/fdp-generalsekretar-warnt-habeck-der-klimaminister-solle-aufhoren-sundenbocke-zu-suchen-9598259.html



„… , dass die Regierung (…) 
entscheidet, 
Kernelemente aus dem 
wichtigsten 
Klimaschutzgesetz 
Deutschlands 
aufzugeben"
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Quelle: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-04/luisa-neubauer-klimapolitik-gruene-bundesregierung 



„Ampel schafft 
Klimaschutz ab“
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Quelle: E-Mail vom 30.03.2023



„Das ist eine klare 
Verschärfung pro 
Klimaschutz.“
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Quelle: Bündnis 90/Die Grünen (unveröffentlicht)



Gründe für höchst unterschiedliche Bewertungen?
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Agenda

▸ Zum Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) und möglichen Änderungen

▸ Wirkungen des KSG und dessen Steuerungsgrenzen

▸ Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung des KSG

▸ Ausblick: Klimaschutz-Governance und Nachhaltigkeitswissenschaft



Zum Bundes-Klimaschutzgesetz 
und möglichen Änderungen
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Klimaschutzziele, -pfad und -budget, §§ 3 Abs. 1 und 2, 4 Abs. 1 KSG

03.05.2023 Reform des Bundes-Klimaschutzgesetzes9

Eigene Darstellung
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Nachsteuerung bei Verfehlung von Jahresemissionsmengen
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Eigene Darstellung

31.12. 15.3.

innerhalb von 
einem Monat

innerhalb von 
drei Monaten „schnellstmöglich“

Veröffentlichung 
Emissionsdaten,

§ 5 KSG

Prüfung und 
Bewertung,

§ 12 Abs. 1 KSG

Sofortprogramm,
§ 8 Abs. 1 KSG

Beschluss Maßnahmen,
§ 8 Abs. 2 S. 1, 2 KSG

vor Beschluss

Prüfung Annahmen 
THG-Reduktion

§ 8 Abs. 2 S. 3 KSG



Was soll sich ändern?
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Quelle: https://www.wiwo.de/downloads/29065906/3/ergebnis-koalitionsausschuss-28-marz-2023_230328_200642.pdf



Was soll sich ändern?

▸ Vielfältige Unklarheiten zu den verabredeten Änderungen

▸ Vier Änderungen scheinen im Grundsatz sicher:

− Gemeinsame Betrachtung der Treibhausgasreduktionen aller Sektoren, aber weiterhin 
eine gewisse Relevanz sektoraler Teilentwicklungen

− Tatsächliche Einhaltung der Emissionsziele nicht mehr Auslösemechanismus für 
Nachsteuerung

− Perspektivwechsel auf Ex-ante-Steuerung mittels Prognose

− Graduelle Verschiebung von Zuständigkeit & Verantwortung 
von einzelnen Ministerien auf Bundesregierung

▸ Weitgehende Beschränkung auf strittige Aspekte der Nachsteuerung
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Klimaschutzziele, -pfad und -budget de lege ferenda – eine 
Umsetzungsmöglichkeit
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Eigene Darstellung
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Klimaschutzziele, -pfad und -budget de lege ferenda – eine 
Umsetzungsmöglichkeit
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Eigene Darstellung
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Nachsteuerung – Klarheiten und Unklarheiten
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Eigene Darstellung

31.12. 15.3.

innerhalb von 
einem Monat

?
Veröffentlichung 
Emissionsdaten

Prüfung und 
Bewertung

Beschluss Maßnahmen

?
Maßgeblich: Prognose 
für 2030, 2035, 2040, 
2045

??
?



Wirkungen des KSG und 
dessen Steuerungsgrenzen
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Missverständnisse zum Klimaschutzgesetz 

▸ Klimaschutzziele sind rechtlich verbindlich

− Für Bundesregierung, Umweltbundesamt und Expertenrat bei Anwendung des KSG

− Nicht für Gesetzgeber, für Private nicht direkt und letztlich lediglich folgenlos

▸ Klimaschutzgesetz ist ein Klimaschutzinstrument

− Keine Veränderungen der Regeln für Wirtschaft und Gesellschaft

− Adressat: Regierung zur Planung von (korrigierenden) Klimaschutzinstrumenten

▸ Klimaschutzgesetz mit jährlichen und sektoralen Ziele bedeutet Planwirtschaft

− Missverständliche Einordnung von Zielen in arbeitsteiligen Prozessen

− Fehlende Beachtung der Flexibilitäten im KSG

• § 4 Abs. 5 KSG: Neuzuschnitt durch Rechtsverordnung

• § 8 Abs. 2 S. 1 KSG: Mögliche Entkopplung von Sektor und Maßnahmen
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Grenzen des Rechts bei der Steuerung von Klimaschutz

▸ Intendierte Ergebnisse des KSG – Erreichung der Klimaschutzziele – nur im 
Zusammenspiel von Recht und Politik möglich

▸ Auch direkte Verpflichtungen des KSG – Planung und Nachsteuerung von 
Maßnahmen – können rechtlich nicht durchgesetzt werden

− Tatbestände und Rechtsfolgen, umfassender Geltungsanspruch des KSG

− Trotzdem „atypisches Recht“ ohne umfassenden Durchsetzungsanspruch

• Keine Berechtigten oder Anspruchsinhaber

• Expliziter Ausschluss von Klagemöglichkeiten Privater, § 4 Abs. 1 S. 9 KSG

• Selbst soweit Klagemöglichkeit: Beschränkung nur auf Feststellungs- und 
Verpflichtungsaussprüche, kein Vollstreckungsmöglichkeiten (§ 17 VwVG)

▸ Rechtsdurchsetzung an der Schnittstelle von Recht und Politik im Kern durch 
Aktivierung der Öffentlichkeit (Naming, Blaming & Shaming)

03.05.2023 Reform des Bundes-Klimaschutzgesetzes18



Schlussfolgerungen für die 
Weiterentwicklung des KSG
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Recht nicht entbehrlich, sondern Grundlage politischer Prozesse

▸ Das KSG hat vielfältige Funktionen, die auch auf politische Prozesse einwirken

− Transparenz

− Zuständigkeiten und Verfahren

− Zuweisung von konkreten Aufgaben und Begründungslasten

▸ Gesetzgeber unterliegt rechtlicher Bindungen

− Verordnung (EU) 2018/842, sog. Effort Sharing Regulation oder EU-
Klimaschutzverordnung

− Verordnung (EU) 2021/1119 (Europäisches Klimagesetz) und 
Verordnung (EU) 2018/1999 (Governance-Verordnung)

− Grundrechte und Umweltstaatsprinzip in der Ausformung durch das BVerfG
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Fokus: Effektivität erforderlicher Nachsteuerungen

▸ Derzeit:

− transparenter und sektorenbezogener Auslösemechanismus

− (scheinbar) klare Zuständigkeit, (scheinbar) eindeutiges Verfahren

➔ jedenfalls potenzielle (!) Wirksamkeit von Naming, Blaming & Shaming

▸ Zukünftig möglicherweise:

− Weitere Verschiebung der Zuständigkeit auf Kollegialorgan Bundesregierung

− Reduzierung der individuellen Verpflichtung → „sich hinter anderen verstecken“

▸ Mögliche Konsequenz:

− Identischer Lösungsraum (vgl. § 8 Abs. 2 KSG), andere Zuständigkeiten und Verfahren

− Geringere Erfolgswahrscheinlichkeit durch wegfallende Begründungslasten

− Rückfall in die Zeit vor 2019?
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Fokus: Steuerungswirkung von Prognosen

▸ Derzeit:

− Zukünftige Entwicklungen irrelevant für Nachsteuerung

− Fehlende Integration des Projektionsberichts, § 10 Abs. 2 KSG i.V.m. Art. 18 EU-Gov-VO 

▸ Zukünftig möglicherweise:

− Nachsteuerung anhand prognostizierter Entwicklungen

− Allerdings erst bei „Projektionsdaten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren“

▸ Mögliche Konsequenz:

− Verbesserung der Steuerungswirkung und Erweiterung des Lösungsraums

• Voraussetzungen:

‣ Sachgerechte Prognose, wirksame Compliance

‣ Beibehaltung der Budgetwirkung (vgl. § 4 Abs. 3 KSG)

03.05.2023 Reform des Bundes-Klimaschutzgesetzes22



Lösungsansätze für sich abzeichnende Herausforderungen

▸ Effektivität durch strukturelle Äquivalente zur individuellen Verantwortung

− Stärkere externe Kontrolle?

• durch Bundestag? 

‣ Enge Verflechtung von Regierung und Parlamentsmehrheit

• durch Expertenrat?

‣ Gefahr einer Politisierung des Fachgremiums

− Automatisierte Auslösung gesetzlich vorgegebener Konsequenzen?

▸ Sicherung der Prognosen durch Aufgabentrennung oder Kontrolle, etwa 
durch Expertenrat

− Erstellung der Prognose unabhängig von Datenermittlung und Bewertung

− Jedenfalls Transparenz zu Annahmen und Methoden sowie externe Überprüfung
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Ausblick:
Klimaschutz-Governance und 
Nachhaltigkeitswissenschaft
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„Nachhaltigkeitswissen-
schaft als ein (…) 
Forschungsgebiet, das 
(…) den Brückenschlag 
zwischen der Welt, wie 
sie ist, und der Welt, wie 
sie sein sollte, 
untersucht.“ 
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Quelle: https://www.leuphana.de/einrichtungen/fakultaet/nachhaltigkeit.html



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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www.stiftung-umweltenergierecht.de

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben.

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE16790500000046743183

Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE83790500000046745469

Friedrich-Ebert-Ring 9 | 97072 Würzburg

Dr. Thorsten  Müller
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes 
und Wissenschaftlicher Leiter

mueller@stiftung-umweltenergierecht.de

Tel: +49-931-79 40 77-0 

Fax: +49-931-79 40 77-29

Twitter: @tmueller_Wue
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